
 

 
    

 

 

 

     

 

 

    

           
         

     
     

  
    

    
     

      
    

    
 

     
   

 

 

       
     

        
  

          
      

     

      
       

    

Anfrage betreffend Dachgarten auf dem Kaufhaus Lamarr 

Sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher, 

die Insolvenz der SIGNA Holding sorgt derzeit medial für große Aufmerksamkeit. Auch im Bezirk 
spielt dies eine große Rolle, ist doch das sich im Bau befindliche Projekt auf der Mariahilfer Straße 
10-18 mit der SIGNA als Bauherr von potentiellen unmittelbaren Konsequenzen der Insolvenz 
betroffen. Die weiteren Entwicklungen des Großprojekts sind auch für die Öffentlichkeit von 
bedeutender Relevanz: Einerseits hätte eine Verzögerung der Fertigstellung des Kaufhauses 
Lamarr erhebliche wirtschaftliche Folgen, andererseits stellt sich zwangsläufig die Frage, was das 
für den angekündigten öffentlich zugänglichen Dachgarten bedeutet. Der Dachgarten, der nach 
Fertigstellung für die Bevölkerung rechtlich abgesichert als öffentliche Parkanlage zur Verfügung 
stehen soll, wurde in der Vergangenheit von Ihrer Seite wiederholt als besondere Errungenschaft 
im Rahmen des Großprojekts gepriesen. Die neu entstandene Unsicherheit rund um die SIGNA und 
das Bauprojekt lässt natürlich viele Fragen offen. 

Die unterfertigten Mitglieder der Bezirksvertretung Neubau stellen daher zur Sitzung der 
Bezirksvertretung am 14.12.2023 gemäß § 23 Abs 1 GO-BV folgende 

Anfrage 

1. Welche Informationen sind Ihnen zum derzeitigen Zeitpunkt bezüglich noch offener und 
bevorstehender Maßnahmen bekannt, die zur Fertigstellung des Bauprojekts nötig sind? 

2. Welche Informationen sind Ihnen zum derzeitigen Zeitpunkt zu zeitlichen Verzögerungen 
zur Fertigstellung des Bauprojekts inkl. Dachgarten bekannt? 

3. Nachdem im November medial bekannt wurde, dass der Servitutsvertrag zur öffentlichen 
Nutzung des Dachgartens von Seiten der SIGNA noch nicht unterzeichnet wurde: Wurde 
der Vertrag vor Stellung des Insolvenzantrags unterzeichnet? 

4. Sofern der Servitutsvertrag zur öffentlichen Nutzung des Dachgartens von Seiten der 
SIGNA nicht unterzeichnet wurde: Welche Maßnahmen werden Sie als Bezirksvorsteher 
ergreifen, um den öffentlichen Zugang zum Dachgarten zu gewährleisten? 
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